
VORLAGE 	Vorlagen-Nr.: 86/2017 

Beratung und Beschlussfassung ilber die Aktualisierung der Bezuschussung von 
Schulbesuchen der Insel- und Hailigkinder 

Federfilihrender Fachbereich: 

Fachbereich Jugend, Familie und Bildung 

mitwirkende Fachbereiche: 

X 	offentlich 

• nicht offentlich 

— 

Aktenzeichen: 	5 

Sachbearbeiter/in: 	Daniel Thomsen 

Datum: 	21.8.2017 	• 	. 

. 
BERATUNGSFOLGE , DATUM ERGEBNIS - 

Hauptausschuss 28.08.2017 

Finanzielle Auswirkungen 
Ja 

Genderaspekt betroffen 
Nein 

Stellenplanmallige Auswirkungen 
Nein 

Beschlussvorschlao:  

Es wird beschlossen, den Beschluss des Kreistages und damit die Position des Kreises 
Nordfrieslands vom 18. November 2016 mit folgenden Veranderungen zu bestatigen: 

- die Forderung ,,an einer deutschen Schule in Danemark" wird im Beschluss und im 
Vertrag gestrichen, da diese Schulen ohnehin als anerkannte Schulen im Vertrag 
farderfahig sind und daher nicht explizit aufgefuhrt werden miissen, 

- eine FOrderung filr die Schulerinnen und Schuler der Halligen findet ab der Klasse 9 
zum Erwerb des ersten allgemeinen bzw. mittleren Schulabschlusses an einer 
allgemein bildenden Schule oder einer Berufsfachschule statt, 

- eine Rirderung fur die Schillerinnen und Schiller des danisches Schulsystenns auf den 
Inseln und Halligen findet ab der Klasse 9 zum Erwerb des ersten allgemeinen bzw. 
mittleren Schulabschlusses statt, 

- eine FOrderung findet in Fine von 300 € monatlich bzw. 400 € monatlich bei einem 
Schulbesuch auf der Insel Rihr statt, 

- die betroffenen Gemeinde/ das Amt, das Land Schleswig-Holstein und der Kreis 
Nordfriesland beteiligen sich jeweils mit 100€ monatlich an den Aufwendungen 
bzw. 
- das Land Schleswig-Holstein und der Kreis Nordfriesland beteiligen sich im Falle 
einer Unterbringung auf Fohr mit jeweils 133,33 € monatlich an den Aufwendungen, 
der verbleibende Differenzbetrag von 133,34 € wird durch die Gemeinde/ das Amt 
ilbernommen sowie 

- die FOrderung erfolgt riickwirkend zum Schuljahr 2017/ 2018 trotz eines verzogerten 
Vertragsabschlusses. 
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Ziel ist es, eine einkommensunabhangige Forderung der Insel- und Halligschulerinnen 
und Insel- und HalligschOler fur den Erwerb von weiterfuhrenden Bildungsabschlussen 
schnellstmoglich im Sinne der Beteiligten abschliegend zu. 

Die Verwaltung erhalt daher Auftrag, das veranderte Modell mit alien Beteiligten (Land 
.Schleswig-Holstein sowie betroffene Gemeinden bzw. Amt) abzustimmen und darauf folgend 
einen Vertrag abzuschlieflen sowie die erforderlichen zusatzlichen Mittel im Budget 0121 
Schulen zu Veranschlagen. 

Solite mit einer Gemeinde keine abschlietende Einigung Ober die o.a. Modalitaten bis zum 31. 
Dezember 2017 moglich sein, gilt die Vereinbarung fOr die Gemeinden, mit denen emn 
Vertragsabschluss erzielt wurde. 

Begrtinduno:  

Der Kreistag hat am 18. November 2016 beschlossen, 

„- fiir die SchOlerinnen und Schiller der Inseln Pellworm und Amrum sowie der Halligen den 
Besuch einer Oberstufe einer allgemeinbildenden Schule, einer deutschen Schule in  
Danemark oder eines beruflichen Gymnasiums zum Erwerb der (Fach-)Hochschulrelfe 
analog des Vertrages zur Forderung des weiterfahrenden Schulbesuches fiir die Inset 
Helgoland, 

- far die Schalerinnen und Schiller der Halligen zum Erwerb des mittleren 
Schulabschlusses an einer allgemein bildenden Schule oder einer Berufsfachschule analog 
des Vertrages zur FOrderung des weiterfithrenden Schulbesuches filr die Inset Helgoland, 

- fiir die Schillerinnen und Schiller der Inseln Fohr und Sylt sowie der Halligen den Besuch 
einer Oberstufe einer allgemeinbildenden Schule des Danischen Schulvereines zum Erwerb 
der (Fech-) Hochschulreife analog des Vertrages zur FOrderung des weiterfahrenden 
Schulbesuches fur die Inset Helgoland, 

- eine FOrderung in Mile von 300 € monatlich bzw. 400 € monatlich be! einem Schulbesuch 
auf der Insel Far, 

- vorbehaltlich einer Beteiligung der betroffenen Gemeinden und des Landes Schleswig-
Holstein von 100 € monatlich bzw. 200 € monatlich durch das Land Schleswig-Holstein far den 
Schulbesuch auf der inset Far sowie 

- mit der Verwaltung der FOrderung durch die betroffenen Gemeinden 

zu gewahren. 

Die Verwaltung erhalt den Auftrag, des Modell mit alien Beteiligten abzustimmen und 
anschliegend einen Vertrag zu entwickeln sowie die erforderlichen zusatzlichen Mittel im 
Budget 0121 Schulen zu veranschlagen." 

Nunmehr liegt eine Rtickmeldung des Landes Schleswig-Holstein vom 16. August 2017 
vor, in dem Stellung zu dem Vertragsentwurf auf Basis des Beschlusses des Kreistages 
genommen wird (Anlage 1 - Riickmeldung Land Schleswig-Holstein). 

Dabei fCihrt das Land Schleswig-Holstein auf, dem Vertragsentwurf grundsatzlich 
zustimmen zu kOnnen. 
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Daneben wurden inhaltliche und redaktionelle Veranderungswilnsche integriert 
(Anlage 2 - Vertragsentwurf mit Anmerkungen des Landes Schleswig-Holstein in rot). 

Die redaktionellen Anderungswijnsche des Landes Schleswig-Holstein (Streichung 
explizite Auffiihrung der deutschen Schulen in Danemark) kOnnen aus Sicht der 
Verwaltung nachvollzogen werden. 

Die inhaltlichen AnderungsWansche 

- riickwirkende Umsetzung zum Schuljahr 201712018 sowie 

Konkretisierung des Erwerbes des allgemeinen Schulabschlusses fur die Ha!lig-
Schillerinnen und HaIlig-Schaler sowie fur die Schiller des danischen Schulsystems 

sind nachvollziehbar und mussten daher zu vertraglichen Anderungen führen, die vom 
Beschluss des Kreistages vom 18. November 2016 in Teilen abweichen und daher eine 
neue erganzte Beschlusslage erfbrdern. 

FOr die Hallig-SchUlerinnen und Schuler sowie fur Schiller des danischen Schulsystenns 
wird vorgeschlagen, eine einkommensunabhangige Forderung bereits ab der Klasse 9 
durchzufahren. 

Dies ist damit zu begainden, dass Schulerinnen und Schuler der Halligen dort nur den 
ersten allgemeinen Schulabschluss erwerben konnen und fur den mittleren 
Schulabschluss eine andere Schule besuchen mussen. Der Wechsel findet dabei haufig 
nicht erst zur 10. Klasse, sondern schon vorher statt. 

Schulerinnen und Schuler des danischen Schulsystems auf den Inseln FOhr und Sylt 
kOnnen darOber hinaus keinen Schulabschluss auf diesen Schulen erwerben, sondern 
mlissen bereits ab der 9. Klasse fur den ersten allgemeinen Schulabschluss auf eine 
andere Schule im danischen Schulsystem wechseln (i.d.R. Flensburg oder Schleswig). 

Eine Obersicht der FOrderungen 1st der Tabelle entnehmbar (Anlage 3 — Tabelle 
FOrderung). 

Die vom Land aufgefijhrte mOgliche Doppelforderung aus Mitteln des Sondervertrages 
zwischen dem Kreis Nordfriesland und dem Land Schleswig-Holstein aus dem Jahr 1983 
(siehe Anlage 4 — Vertrag Kreis NF und Land SH) soil weiterhin moglich sein und wird 
daher nicht aus dem Vertrag enffernt. 

Die Ausfahrungen far die vollstandige Obernahme der Forderung der erhohten Mittel bei 
Unterbringung auf der Insel Fohr mit 400 € statt 300 € (derzeit ware davon em n Einzelfall 
betroffen) durch die Gemeinden/ das Amt bzw. den Kreis Nordfriesland kOnnen nicht 
nachvollzogen werden. Vielmehr mUsste auch fur die erhOhten Aufwendungen eine 
anteilige Kostenteilung durch die Beteiligten erfolgen. 

Der aktuelle Vertragsentwurf mit den Anderungsbedarfen des Kreises Nordfriesland ist 
ebenfalls beigefOgt (Anlage 5 - Vertrag mit AnderungswCinschen des Kreises Nordfriesland 
in grun). 

Die Verwaltung wird diesen daher mit den Beteiligten verhandeln und abschlieflen. 



Solite eine Gemeinde dem Vertrag mit den o.a. Rahmenbedingungen bis zum 31. 
Dezember 2017 nicht zustimnnen konnen, so erfolgt eine Wirkung Mr die Gemeinden, die 
dem Vertrag zugestimmt haben. 

Eine Veranderung der Aufwendungen fur den Kreis Nordfriesland findet marginal durch 
die anteilige Beteiligung der erhohten Aufwendungen fUr die Unterbringung auf der Inseln 
FOhr in Hohe von zusatzlichen Aufwendungen von derzeit zir0 500 € zusatzlich statt. 

Die HOhe der zusatzlichen Aufwendungen durch die Forderung der Hallig- 
Schillerinnen und 	 ab der 9. Klasse sowie die danischen Schillerinnen 
und Schuler ab der 9. Klasse werden derzeit errhittelt und mundlich bekannt gegeben. 

Dieter Harrsen 
Land rat 



Beschluss 
aus der Niederschrift 

Ober die Sitzung des Hauptausschusses des Kreises Nordfriesland 
vom 28. Aug. 2017 

TOP 6 	 86/2017 
Beratung und Beschlussfassung Ober die Aktualisierung der Bezuschussung von 
Schulbesuchen der Insel- und Halligkinder 

Herr Thomsen stellt die Vorlage vor. Er weist darauf hin, dass Ziel der MarInahme sein soil, 
dass eine einkommensunabhangige Forderung ermoglicht werden soli. Dies ist im Vorwege 
der Sitzung in der Vorlage entsprechend angepasst worden. 

Herr Puschmann weist darauf hin, dass es richtig lauten muss: „ersten allgemeinbildenden 
Schulabschluss" und nicht „ersten allgemeinen Schulabschluss". Er bittet um entsprechende 
Korrektur im Beschlussvorschlag und in der zukunftigen Wortwahl. 

Herr Jungclaus bittet darum, dass eine einheitliche Beschlussvorlage an die betroffenen 
Gemeinden versendet wird, damit gleichlautende BeschlOsse erfolgen kormen. 

Herr Puschmann beantragt hinsichtlich der deutschen Schulen, eine Forderung erst ab der 
10. Klasse einzufuhren, da der Hauptschulabschluss auch auf den Halligen miiglich ist. Bei 
den danischen Schulen ist eine FOrderung ab der 9. Klasse notwendig, da es auf den Inseln 
keine Moglichkeiten gibt, weitere Schulabschlusse zu erwerben. 

Der Hauptausschuss beschlieflt einstimmig diese Anderung. 

Der Hauptausschuss beschliellt einstimmig: 

Es wird beschlossen, den Beschluss des Kreistages und damit die Position des Kreises 
Nordfrieslands vom 18. November 2016 mit folgenden Veranderungen zu bestatigen: 

- die Forderung an einer deutschen Schule in Danemark" wird im Beschluss und im Vertrag 
gestrichen, da these Schulen ohnehin als anerkannte Schulen im Vertrag forderfahig sind 
und daher nicht explizit aufgeflihrt werden mOssen, 

- eine FOrderung fill' die Schalerinnen und Schiller der Halligen findet ab der Klasse 10 zum 
Erwerb des ersten allgemeinbildenden bzw. mittler'en Schulabschlusses an einer allgemein 
bildenden Schule oder einer Berufsfachschule staff, 

- eine Forderung fiir die Schillerinnen und Schiller des danisches Schursystems auf den 
Inseln und Halligen findet ab der Klasse 9 zum Erwerb des ersten allgemeinbildenden bzw. 
mittleren Schulabschlusses staff, 

- eine Forderung findet in Mlle von 300 € monatlich bzw. 400 € monatlich bei einem 
Schulbesuch auf der Insel Fohr statt, 

- die betroffenen Gemeinde/ das Amt, das Land Schleswig-Holstein und der Kreis 
Nordfriesland beteiligen sich jeweils mit 100 € monatlich an den Aufwendungen bzw. 
- das Land Schleswig-Holstein und der Kreis Nordfriesland beteiligen sich im Falle 
einer Unterbringung auf FOhr mit jeweils 133,33 € monatlich an den Aufwendungen, 
der verbleibende Differenzbetrag von 133,34 € wird durch die Gemeinde/ das Amt 
iibernommen sowie 



- die Forderung erfolgt ruckwirkend zum Schuljahr 2017/ 2018 trotz eines verzogerten 
Vertragsabschlusses. 

Ziel ist es, eine einkommensunabhangige Forderung der Insel- und Halligschulerinnen und 
Insel- und HalligschOler fur den Erwerb von weiterfOhrenden Bildungsabschlussen 
schnellstmoglich im Sinne der Beteiligten abschlieRend zu ermoglichen. 

Die Verwaltung erhalt daher Auftrag, das veranderte Modell mit alien Beteiligten (Land 
Schleswig-Holstein sowie betroffene Gemeinden bzw. Amt) abzustimmen und darauf folgend 
einen Vertrag abzuschlieRen sowie die erforderlichen zusatzlichen Mittel im Budget 0121 
Schulen zu veranschlagen. 

Solite mit einer Gemeinde keine abschlieRende Einigung Ober die o.a. Modalitaten bis zum 
31. Dezember 2017 moglich sein, gilt die Vereinbarung far die Gemeihden, mit denen emn 
Vertragsabschluss erzielt wurde. 
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